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EPU Artikel 163(1) bis (3) "Befugnis zur Vertretung" 
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Die Befugnis eines ailgemeinen Vertreters iSv § 46 DE-PAO 
1st keine Vertretungsbefugnis iSv Artikel 163(1) c) EPU. 
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SACHVERHALT UND ANTRAGE 

Mit Schreiben vom 21. August 1981 beantragte der Beschwerde- 
führer seine Eintragung in die Liste der zugelassenen Vertreter 
beim Europaischen Patentaint nach Artikel 163(1)EPtJ. Hinsichtl.ich 

• 	des Nachweises der Vertretungsbefugnis iSv Artikel 163(1) c) EPU 

• 

	

	: legte er dar, daB er nach § 46 der deutschen Patentanwaltsordnung 
(DE-PAO) befugt sei, nattirliche und juristische Personen auf dein 
Gebiet des Patentwesens vor dern Deutschen Patentarnt (DPA) in 
München zu vertreten. Er ftigte eine Bescheinigung des Prãsidenten 
des DPA voin 21. August 1981 bei,Wonach der Beschwerdeftihrer seit 

6. April 1981 gemäB § 46 DE-PAO für das Jahr 1981 zuzn aligemeinen 
Vertreter eines Patentanwalts eingetragen ist. Ferner wird ausge-
fUhrt, daB der BeschwerdefUhrer im Behinderungsfalle gemäB § 46(7) 
DE-PAO die--gle-ichen- Befugnisse hat wie der von ihm vertretene 
Patentanwalt. 

Mit Entscheidung voin 27. August 1981 wies die Rechtsabteilung 
des EPA den Antrag des BeschwerdefUhrers zurtick. In der Ent-
scheidungsbegrUndung wird die Befugnis des EPA bejaht, un vor-
liegenden Fall die vorgelegte Bescheinigung daraufhin zu prUf en, 
ob sich aus ihreine Vertretungsbefugnis iSv Artikel 163 (1)c) 
EPtJ ergibt. Diese Frage wurde verneint, weil eine Bestellung 
als ailgerneiner Vertreter iSv § 46 DE-PAO imnier auf ein Kalender -

jahr beschränkt sei. Eine soiche befristete Befugnis zur 
Vertreturig vor dein nationa].en Patentaint erfUlle nicht die Voraus-

setzungen des Artikels 163(1) c) EPU. 

Zur Begrtindung seiner Beschwerde legte der BeschwerdefUhrer 
schriftlich und in der rnUndlichen Verhandlung voin 5. Mai 1982 
irn wesentlichen folgendes dar: Die Bestellung als aligemeiner 

Vertreter iSv § 46 DE-PAO stelle èine Befugnis iSv Artikel 163(1) 

C) EPU dar, natUrliche oder juristische Personen auf dern Gebiet 
des Patentwesens vor detn nationalen Patentamt zu vertreten. 
Nach Wortlaut, Sinn und Entstehungsgeschichte dieser Vorschrift 
gebe es keinen AnlaS, die Bestellung als aligemeiner Vertreter 
nach § 46 DE-PAO nicht auch als Vertretungsbefugnis gelten zu 
lassen. Eine andere Auslegung fflhre zu einer ungleichen Behandlung 
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der zum aligemeinen Vertreter besteilten Patentanwaltskandidaten 
in Verhältnis zu den Patentassessoren. Obwohl diese nach deutschem 
Recht grundsätzlich keine Befugnis hâtten, natUrlich oder juris- 
tische Personen auf den Gebiet des Patentwesens vor den EPA zu 
vertreten, seien sie doch in die Liste der beim EPA zugelassenen 
Vertreter gemàB Artikel 163 EPtJ eingetragen worden. 

IV. Der Beschwerdeführer steilte am Ende der mündlichen Verhandlung 

den Antrag, die angefochtene Entscheidung aufzuheben 
und seine Eintragung in die Liste der beim Europâischen 
Patentaxnt zugelassenen Vertreter anzuordnen. 

ENTSCHEIDUNGS GRUNDE 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und der 
Regel 64 EPtJ; sie ist daher zulässig. 

Die vom Beschwerdeführer vorgelegte Bescheinigung hat nicht 
den Inhalt einer in Artikel 163 Absatz 3, Satz 3 EPU ge-
nannten Bescheinigung, also einer Bescheinigung, aus der 
sich ergibt, daB der Antragsteller eine in Artikel 163 
Absatz 3 EPU genannte Voraussetzung erfUllt. Es ergibt sich 
aus der Bescheinigung weder eine fUnfjährige BerufsausUbung, 
noch eine amtliche Feststellung der beruf lichen Befähigung 
des BeschwerdefUhrers. Die Bescheinigung ist daher nicht 
als eine Bescheinigung in Sinne dieser Vorschrift zu 
betrachten. 

Die vorgelegte Bescheinigung wird von der ausstellenden 
Behörde auch nicht als Bescheinigung iSv Artikel 163 
Absatz 2 EPU bezeichnet. Sie enthält Tatsachen sowie Ver-
weisungen auf Vorschriften der DE-PAO und gibt teilweise 
deren Inhalt wieder. Sie erinöglicht es der Beschwerde-
kamrner festzustellen, ob sich aus den bestätigten Tatsachen 
in Verbindung nit den ancrecrebenen Vorschriften eine 
Vertreterbefugnis iSv Artikel 163(1)c) EPU ergibt. Das EPA 
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bzw. die Beschwerdekamnier ist zustandig für die PrUfung, 
ob die Eintragungsvoraussetzungen nach Artikel 163 (1) c) 
EPU gegeben sind, dies auch unabhängig davon, ob das 
nationale Patentamt eine soiche PrUfung vorgenornmen hat 
und zu weichem Ergebnis es gekomnten ist (vgl auch Verwaltungs-
gericht MUnchen in Bl.f. PMZ 1979, 157, 158, linke Spalte 

Mitte). 

Artikel 163(1) c) EPU verlangt, daB "die Person", die die 
Eintragung begehrt, "befugt sein" muB, "Personen" auf dern 
Gebiet des Pateñtwesens vor dem nationalen Patentamt zu ver-
treten. Diese Vorschrift verlangt (auch in den beiden anderen 
Amtssprachen) eine in der Person des Antragstellers begrUndete 
Befugnis, andere Personen vor den nationalen Patentaint zu ver-
treten. § 46 DE-PAO befaBt sich jedoch, wie sich bereits aus 
dessen Absatz 1 ergibt, mit der Pflicht eines Patentanwalts, 
für seine Vertretung in bestimmten Fallen zu sorgen. Der 
aligemeine Vertreter leitet seine Vertretungsbefugnis von der 
des vertretenen Patentanwalts ab. In § 46(7) DE-PAO steht 
ausdrUcklich, daB den aligemeinen Vertreter die Befugnisse 
des Patentanwaltes zustehen, den er vertritt. Es sind also 
dessen Befugnisse, die wahrgenommen werden, und sie können 
auch nur darin wahrgenorninen werden, wenn der Patentanwalt 
verhindet ist. Dernentsprechend können auch nicht "Personen", 
also beliebige Personen, sondern nur die Mandanten des ver-
tretenen Patentanwalts an dessen Statt vertreten werden. 

Die Befugnisse des aligemenen Vertreters nach § 46 DE-PAO 
bestehen auch nicht andauernd. Sie beziehen sich nur auf 
"Behinderungsfälle , die während eines Kalenderjahres eintreten 
können". Schon aus dem Text von Artikel 163(1) c) EPU ergibt 
sich daher, daB eine Vertretungsbefugnis aus § 46 DE-PAO 
keine Vertretungsbefugnis iSv Artikel 163 (1) C) EPU ist. 

Nochweniger lassen Sinn,Sinnzusarnmenh -ang und Entstehungs- 
geschichte des Artikels 163 (1) c) EPU eine Auslegung in Sinne 
des BeschwerdefUhrers zu. Zu Recht hat der Beschwerdeführer 
auf die Entstehung dieser Vorschrift, insbesondere auf der 
Münchner Diplomatischen Konferenz hingewiesen. Wie aus den 
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vom Beschwerdeführer zitierten Konferenzberichten zu ersehen 

ist, wurden vor allern die Vertretungsbefugnisse der franzö-

sischen Rechtsanwälte, der deutschen Erlaubnisscheininhaber 

und der deutschen Patentassessoren behandelt und geregelt. 

Dabei handelt es sich uxn bestiinmte, eine gröBere Anzahl von 

Personen umfassende Berufsgruppen. Die für diese getroffene, 

zeitlich beschränkte Sonderregelung ist jedoch nicht der 

voin Beschwerdeführer begehrten erweiternden Auslegung für 

die Einzelfälle der Vertretung eines deutschen Patentanwaltes 

zugänglich. Eine soiche Auslegung einer Sonderregelung für 

die tJbergangszeit könnte nur dann erfolgen, wenn sie von den 

Vertragsstaaten eindeutig gewolit gewesen ware. Diese haben 

jedoch nach Auffassung der Beschwerdekainmer nur eine Ubergangs-

regelung fUr die erwàhnten Personengruppen beabsichtigt. 

6. Auch ein Vergleich des gemâB § 46 DE-PAO zurn aligemeinen Ver-

treter eines Patentanwalts besteilten Patentanwaltskandidaten 

einerseits mit einem Patentassessor mi Angestelltenverhältnis 
andererseits bietet keine Grundlage, den BeschwerdefUhrer - 

etwa im Hinblick auf den Gleichheitsgrundsatz - in die Liste 

der beiin EPA zugelassenen Vertreter einzutragen. Der Patent-

assessor als Angesteilter hat eine aligemeine Vertretungs-

befugnis zwar nur potentiell. Eine aligemeine Vertretungs-

befugns nach § 3 DE-PAO entsteht erst mit seiner Zulassung 

zur Patentanwaltschaft. Aber schon während seines Angesteliten-

verhältnisses besitzt der Patentassessor die Befugnisse nach 

§ 3 Abs 2 und 3 DE-PAO in eigener Person, sofern die Voraus-

setzung von § 155 DE-PAO vorliegen. Die Befugnisse des Patent-

anwaltskandidaten aus § 46 und diejenigen des Patentassessors 

aus § 155 DE-PAO sind unterschiedlich und durch die Verschieden-

heit der Stellung begrUndet, die die DE-PAO dem Patentassessor 

und dem Bewerber zur Patentanwaltschaft (Patentanwaltskandidaten) 

gibt. Eine unterschiedliche Wertung ihrer Befugnisse aus § 46 

bzw § 155 DE-PAO im Hinblick auf Artikel 163(1) c) EPtJ ist daher 

keine unterschiedliche Behandlung gleicher Tatbestände, sondern 

eine unterschiedliche Behandlung ungleicher Tatbestände. Von 

einer Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes kann daher nicht 

gesprochen werden. 
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Aus diesen GrUnden 

wird wie folgt entschieden: 

Die Beschwerde gegen die Entscheidung der 

Rechtsabteilung des Europäischen Patentaints 

vom 27. August 1981 wird zurflckgewiesen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

J. RUckerl 
	

R. Singer 


